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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 
 

Produktform : Gemisch 

Produktname : ProClean365 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Reiniger für Backöfen 
Nur für gewerbliche Anwender 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Einschränkungen der Anwendung : Das Produkt sollte nicht für andere als die zuvor genannten Zwecke verwendet werden, es 
sei denn auf Anfrage beim Lieferanten wurden schriftliche Handlungsanweisungen erhalten 

 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

i-clean Technologies GmbH 
Mallaustr. 69 
D-68219 Mannheim - Deutschland 
T +49 (0) 621 92109040 - F +49 (0) 621 92109041 
info@i-clean-technologies.com - www.i-clean-technologies.com 

E-Mail-Adresse der für das SDB zuständigen sachkundigen Person: sds@gbk-ingelheim.de 
 

1.4. Notrufnummer 
 

Notrufnummer : +49 (0) 700 463 743 629 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1 H290    

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1A H314    

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

2.2. Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en) 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

     

  GHS05      

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Gefährliche Inhaltsstoffe : Natriumhydroxid 

Gefahrenhinweise (CLP) : H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P280 - Schutzkleidung tragen. 
P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen 
herbeiführen. 
P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder 
duschen. 
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. 
P310 - Sofort Arzt anrufen. 
P390 - Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. 

2.3. Sonstige Gefahren 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1. Stoffe 
 

Nicht anwendbar 

mailto:info@i-clean-technologies.com
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3.2. Gemische 
 

Anmerkungen : Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen: 
 
 

 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Natriumhydroxid (CAS-Nr.) 1310-73-2 
(EG-Nr.) 215-185-5 
(EG Index-Nr.) 011-002-00-6 
(REACH-Nr) 01-2119457892-27 

60 - 65 Met. Corr. 1, H290 
Skin Corr. 1A, H314 

2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsäure (CAS-Nr.) 37971-36-1 
(EG-Nr.) 253-733-5 
(REACH-Nr) 01-2119436643-39 

5 - 10 Met. Corr. 1, H290 
Eye Irrit. 2, H319 

Natriumcarbonat (CAS-Nr.) 497-19-8 
(EG-Nr.) 207-838-8 
(EG Index-Nr.) 011-005-00-2 
(REACH-Nr) 01-2119485498-19 

1 - 5 Eye Irrit. 2, H319 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

Natriumhydroxid (CAS-Nr.) 1310-73-2 
(EG-Nr.) 215-185-5 
(EG Index-Nr.) 011-002-00-6 
(REACH-Nr) 01-2119457892-27 

( 0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319 
( 0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315 
( 2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314 
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314 

 

 
 

 

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Sofort einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort 
ausziehen. Sofort einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort einen Arzt rufen. 
 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Verätzungen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschäden. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Verätzungen. 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1. Löschmittel 
 

Geeignete Löschmittel : Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. 
Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. 

Ungeeignete Löschmittel : Wasser im Vollstrahl. 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-
unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Allgemeine Maßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung tragen. Unbeteiligte vom Gefahrenbereich fernhalten. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
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6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen. Zur Entsorgung in  geeigneten, verschlossenen 
Behältern aufbewahren. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7. Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8. Weitere Angaben zur 

Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Behälter dicht geschlossen halten. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Kontaminierte Kleidung vor erneutem 
Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des 
Produkts immer die Hände waschen. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 

Lagerbedingungen : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. In korrosionsbeständigem 
Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren. Nur im Originalbehälter 
aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 
Kühl halten. 

Unverträgliche Materialien : Greift unedle Metalle an. 

Lagerklasse (LGK) : LGK 8B  - Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
 

Reiniger für Backöfen. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 
 

Materialien für Schutzkleidung: 

Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 
  

Handschutz: 

Nicht erforderlich bei normaler Handhabung. Bei Hautkontakt: Schutzhandschuhe, EN 374 
 

Augenschutz: 

Nicht erforderlich bei normaler Handhabung. Dichtschließende Schutzbrille 
 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 
  

Atemschutz: 

Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 

Aggregatzustand : Feststoff 

Farbe : Gelblich. weiß 



ProClean365 
Sicherheitsdatenblatt  
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830 
Sicherheitsdatenblatt-Nr: 11073-0027 

 

  

 

Druckdatum: 10/08/2018 DE - de 4/8 
 

Geruch : Keine Daten verfügbar 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : 11,4 Lösung, 1% 

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht relevant 

Gefrierpunkt : Nicht anwendbar 

Siedepunkt : Nicht relevant 

Flammpunkt : nicht bestimmt. Nicht brennbar 

Selbstentzündungstemperatur : Nicht brennbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht bestimmt 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht brennbar. 

Dampfdruck : Nicht anwendbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht relevant 

Relative Dichte : Nicht bestimmt 

Relative Dichte des gesättigten 
Dampf/Luftgemisches 

: Nicht anwendbar 

Dichte : 1,62 g/cm³ 

Löslichkeit : Wasserlöslich. 

Log Pow : Nicht anwendbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 

Viskosität, dynamisch : Nicht anwendbar 

Explosive Eigenschaften : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 

Explosionsgrenzen : Nicht anwendbar 

Untere Explosionsgrenze (UEG) : Nicht anwendbar 

Obere Explosionsgrenze (OEG) : Nicht anwendbar 
 

9.2. Sonstige Angaben 
 

VOC-Gehalt : 0 % 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität 
 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 
 

10.2. Chemische Stabilität 
 

Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
 

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 
 

Starke Säuren. Metalle. 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

LD50 oral 2800 mg/kg 

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 2300 mg/m³ (Expositionsdauer: 2 h) 

LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) 1,2 mg/l/4h 

 

2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsäure (37971-36-1) 

LD50 oral Ratte > 4000 mg/kg 
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LD50 Dermal Ratte > 4000 mg/kg 

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 1979 mg/m³ Expositionsdauer: 4h 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

pH-Wert: 11,4 Lösung, 1% 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Schwere Augenschäden/-reizung, Kategorie 1, implizit 

pH-Wert: 11,4 Lösung, 1% 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 
 

Akute aquatische Toxizität : Nicht eingestuft 

Chronische aquatische Toxizität : Nicht eingestuft 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

LC50 Fische 1 300 mg/l (Expositionsdauer: 96 h - Spezie: Lepomis macrochirus) 

LC50 Fische 2 310 - 1220 mg/l (Expositionsdauer: 96 h - Spezie: Pimephales promelas [statisch]) 

EC50 Daphnia 1 250 mg/l 

 

Natriumhydroxid (1310-73-2) 

LC50 Fische 1 > 35 mg/l 

EC50 Daphnia 1 40 mg/l 

EC50 andere Wasserorganismen 1 > 33 mg/l waterflea 

 

2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsäure (37971-36-1) 

EC50 72h algae 1 140 mg/l Spezies: Desmodesmus subspicatus 
 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
 

ProClean365  

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar. 
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
 

ProClean365  

Log Pow Nicht anwendbar 

 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

BCF Fische 1 Keine Bioakkumulation 

 

Natriumhydroxid (1310-73-2) 

Log Pow -3,88 

 

2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsäure (37971-36-1) 

BCF Fische 1 Kein Bioakkumulationspotenzial 
 

12.4. Mobilität im Boden 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
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Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Gemäß ADR / RID / ADN / IMDG / IATA 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 

1823 1823 1823 1823 1823 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

NATRIUMHYDROXID, 
FEST (GEMISCH) 

SODIUM HYDROXIDE, 
SOLID (MIXTURE) 

Sodium hydroxide, solid 
(MIXTURE) 

NATRIUMHYDROXID, 
FEST (GEMISCH) 

NATRIUMHYDROXID, 
FEST (GEMISCH) 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 1823 
NATRIUMHYDROXID, 

FEST (GEMISCH), 8, II, (E) 
 

UN 1823 SODIUM 
HYDROXIDE, SOLID 

(MIXTURE), 8, II 
 

UN 1823 Sodium 
hydroxide, solid 
(MIXTURE), 8, II 

 

UN 1823 
NATRIUMHYDROXID, 
FEST (GEMISCH), 8, II 

 

UN 1823 
NATRIUMHYDROXID, 
FEST (GEMISCH), 8, II 

 

14.3. Transportgefahrenklassen 

8 8 8 8 8 

      

14.4. Verpackungsgruppe 

II II II II II 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 
Meeresschadstoff: Nein 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : C6  

Begrenzte Mengen (ADR) : 1kg 

Freigestellte Mengen (ADR) : E2 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P002, IBC08 

Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : B4  

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR) 

: MP10  

Beförderungskategorie (ADR) : 2 

Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 80  

Orangefarbene Tafeln : 

 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : E  

Seeschiffstransport 

Verpackungsanweisungen  (IMDG) : P002 

EmS-Nr. (Brand) : F-A 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-B 

Trennung (IMDG) : SG35 
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Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : White pellets, flakes, lumps or solid blocks, deliquescent. Reacts with ammonium salts, 
evolving ammonia gas. In the presence of moisture, corrosive to aluminium, zinc and tin. 
Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. Reacts violently with acids. 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E2 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y844 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 5kg  

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 859 

Max. PCA Nettomenge (IATA) : 15kg 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 863 

Max. CAO Nettomenge (IATA) : 50kg 

ERG-Code (IATA) : 8L 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : C6  

Begrenzte Mengen (ADN) : 1 kg 

Freigestellte Mengen (ADN) : E2 

Zulässige Beförderung (ADN) : T 

Erforderliche Ausrüstung (ADN) : PP, EP 

Anzahl blauer Kegel/Lichter (ADN) : 0 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : C6  

Begrenzte Mengen (RID) : 1kg 

Freigestellte Mengen (RID) : E2 

Verpackungsanweisungen  (RID) : P002, IBC08 

Beförderungskategorie (RID) : 2 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 80 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

  

VOC-Gehalt : 0 % 

Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III) 

15.1.2. Nationale Vorschriften 
 
 

Deutschland 

Verweis auf AwSV : Wassergefährdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, 
Anlage 1) 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschäftigungsverbot zum Schutz Jugendlicher bei der Arbeit nach § 22 Abs. 1 (6) 
JArbSchG beachten. 

Beschäftigungsverbote und -beschränkungen nach  § 4 und § 5 MuSchArbV beachten. 

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-
Verordnung). 

Sonstige informationen, Beschränkungen und 
Verbotsverordnungen 

: Verbote gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung beachten 

 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Keine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

 
 
 

 

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2 
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830 
Sicherheitsdatenblatt-Nr: 11073-0027 

 

  

 

Druckdatum: 10/08/2018 DE - de 8/8 
 

Met. Corr. 1 Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1 

Skin Corr. 1A Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1A 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 
 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung  (EG) 1272/2008 [CLP]:
  

Met. Corr. 1 H290 Berechnungsmethoden 

Skin Corr. 1A H314 Berechnungsmethoden 
 
 

 

 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden 


